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Gemeinde Testorf-Steinfort

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2019-296
öffentlich

21.11.2019
Frau Pahlke

Schadstoffmobil des Landkreises Nordwestmecklenburg
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

12.12.2019 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Sachverhalt:
Der Bürgermeister der Gemeinde Testorf-Steinfort, Herr Vitense, möchte gerne die drei 
Standorte, die das Schadstoffmobil des Landkreises Nordwestmecklenburg zweimal jährlich 
in der Gemeinde Testorf-Steinfort anfährt, zukünftig auf einen reduzieren, weil es dort 
anlässlich der Abholtermine zu Problemen mit der Ordnung und Sauberkeit kommt. Er 
möchte gerne wissen, ob das möglich sei und zudem etwas über die Vorgaben des 
Landkreises hinsichtlich der Entsorgung der Schadstoffe am Tag der Abholung in Erfahrung 
bringen. Die genaue Fragestellung entnehmen Sie bitte dem Schreiben des Bürgermeisters 
an die Verwaltung vom 17.11.2019, welches der Anlage beigefügt ist.

Mit Schreiben vom 20.11.2019 unterbreitet der Bürgermeister einen Vorschlag, wie aus 
seiner Sicht zukünftig die Ausweisung der Standorte für die Schadstoffabholung aussehen 
könnte. Eine Reduzierung der Standorte ist dabei nicht mehr vorgesehen. Herr Vitense bittet 
darum, diese Überlegungen zu diskutieren.

Informationen der Verwaltung:
Nach Auskunft des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Nordwestmecklenburg ist die  
Ursache für die Verunreinigungen der Abstellorte, dass der Müll am Ablageort einfach 
abgestellt wird. Die Mitnahme und Entsorgung der Schadstoffe setzt jedoch voraus, dass 
diese direkt im Schadstoffmobil abgegeben und so der Entsorgung zugeführt werden. Vorher 
abgestellter unbeaufsichtigter Müll kann nicht mit entsorgt werden. Dafür fehlen Zeit und 
Personal.

Für das kommende Jahr 2020 ist der Tourenplan durch den Dienstleister für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg schon erstellt. Eine 
Reduzierung oder Veränderung der Standorte kann erst nach entsprechender Beantragung 
durch die Gemeinde zum Jahr 2021 erfolgen. Für die Beantragung gibt es keine 
Formvorschriften. Sobald die Gemeinde Testorf-Steinfort der Verwaltung den/die 
gewünschte/n Standort/e mitgeteilt hat, kann somit ein entsprechender Antrag auf 
Umsetzung beim Abfallwirtschaftsbetrieb gestellt werden.

Anlagen:
- Schreiben des Bürgermeisters vom 17.11.2019
- Schreiben des Bürgermeisters vom 20.11.2019

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Gemeinde Testorf —Steinfort
Der Bürgermeister 17.11.2019

Stadt Grevesmühlen I R WV Eilt

Stadt Grevesmühlen
23936 Grevesmühlen Eingegangen
Rathausplatz 1

1 ti Nov. 2019

Hauptamt
Ordnungsamt

Schadstoffmobil Landkreis NWM
Einsatzort: Gemeinde Testorf-Steinfort
Verunreinigung der Abstellorte

Sehr geehrte Damen und Herren,

I Bai
v ___9

HA KA BA OA

nach meinem Kenntnisstand fährt das Schadstoffmobil des Landkreises zwei Mal im Jahr
auch die Gemeinde Testorf-Steinfort an und diese Anfahrorte sind Testorf-Steinfort,
Schönhof und Testorf.

Fragen:

Es gibt 3 Standorte, die in der Gemeinde angefahren werden, kann es zukünftig auch nur ein
Standort sein, falls es weitere Probleme mit der Ordnung gibt?

Wie sieht es mit den Vorgaben des LK für eine Entsorgung der Schadstoffe am Tag der
Abholung aus?

Würden Sie bitte eine allgemeine lnfo-Vorlage zur nä. GV-Sitzung am 12.12.19 mit
ausreichen lassen.

Mit freundlichem Gruß
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Gemeinde Testorf — Steinfort
Der Bürgermeister

Stadt Grevesmühlen
Rathausplatz 1
23936 Grevesmühlen

Hauptamt
Ordnungsamt

20.11.2019

R \AN Elt

Stadt Grevesmühlen
Eingegangen

2 0, Nov. 2019

HA KA BA OA

Schadstoffmobil Landkreis NWM
Einsatzort: Gemeinde Testorf-Steinfort

Hier: Neuer Standort im Ortsteil Testorf-Steinfort

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte die neuesten Überlegungen zu den Standorten einmal aufzunehmen und ggf. zu
diskutieren.

Alle drei Standorte in den vorgegebenen Ortsteilen sollten so belassen werden, bis
auf einen Standortwechsel im Ortsteil Testorf-Steinfort.
Der jetzige Standort wird zunehmend vom Durchgangsverkehr bedient und damit auch
verunreinigt.

Daher der Vorschlag, dass wir den Standort Lindenallee — Buswendeschleife im Ortsteil
Testorf-Steinfort in die Kastanienallee - Wertstoffsammelplatz verlegen.
Es solite so dem Landkreis Abfallwirtschaftsbetrieb — mitgeteilt werden und ggf. auch den
Einwohnern über eine Postwurfsendung.

Zusammenfassung:
OT Schönhof, Schloßstraße 5, vor dem Gutshaus bleibt - unverändert
OT Testorf, Mecklenburger Str.- Wertstoffsammelplatz bleibt - unverändert
OT Testorf-Steinfort, Kastanienallee — Wertstoffsammelplatz neuer - Standort

Ggf. Rücksprache Bürgermeister.

Mit freundlichem Gruß

1/,
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2019-297
öffentlich

28.11.2019
G. Matschke

1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-
Steinfort für das Sachthema regenerative Energien - Wind
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

12.12.2019 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:

1. Die während der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Abstimmung der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen hat die Gemeinde Testorf-Steinfort unter 
Berücksichtigung des Abwägungsgebotes geprüft. Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
sind im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB nicht 
eingegangen. 
Es ergeben sich 
­ zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahme, 
­ nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 
Es ergeben sich Stellungnahmen, deren Inhalte lediglich zur Kenntnis zu nehmen sind. 
Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Testorf-Steinfort zu eigen und ist 
Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis 
der Abwägung mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Sachverhalt:

Die Gemeinde Testorf-Steinfort stellt die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen 
Teilbereich innerhalb des Gemeindegebietes auf, um die Sonderbaufläche für Windenergie-
anlagen zurückzunehmen. Die Zielsetzung korrespondiert mit der in Aufstellung befindlichen 
Teilfortschreibung des RREP für die Region Westmecklenburg. 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat die Öffentlichkeit beteiligt und den berührten Behörden 
und TÖB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Anregungen und Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit wurden nicht vorgetragen. Hinsichtlich der berührten Behörden und TÖB 
ergeben sich 

­ zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
­ nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 

Darüber hinaus werden Hinweise aus den Stellungnahmen soweit erforderlich in der 
Begründung berücksichtigt. 

Maßgeblich sind aus Sicht der Gemeinde die Stellungnahme des Landkreises, 
Bauleitplanung, des Amtes für Raumordnung und Landesplanung und die Belange, die von 
der Gemeinde Rüting vorgetragen wurden. Die Gemeinde ergänzt die Ausführungen zur 
bisherigen planungsrechtlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit der Regelung und 
Steuerung von Windenergieanlagen. 

TOP 7
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Vorlage VO/09GV/2019-297 Seite: 2/2

Unter Berücksichtigung des in Aufstellung befindlichen RREP sieht sich die Gemeinde in 
ihrer Vorgehensweise bestärkt. Das RREP von 2011 wurde für unwirksam erklärt. Die 
Gemeinde möchte nicht von der Öffnungsklausel Gebrauch machen und begründet dies 
unter Bewertung der Sicherung gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse. Aus Sicht der 
Gemeinde ist eine Bindungswirkung entfallen. 

In Bezug auf die Belange, die von der Gemeinde Rüting vorgetragen werden, setzt sich die 
Gemeinde Testorf-Steinfort mit diesen ausführlich auseinander. Die Gemeinde ist einer 
anderen Auffassung als die Gemeinde Rüting. Die Gemeinde ist davon überzeugt, dass die 
Aufhebung der Sonderbaufläche für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan zulässig 
und begründet ist. Zum einen sind die Zielsetzungen des in Aufstellung befindlichen RREP 
verfestigt. Zum anderen ist die Gemeinde nicht bestrebt, von der Öffnungsklausel Gebrauch 
zu machen. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort macht sich die Ergebnisse der 
Abwägung zu eigen. 
Die Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf ergab keine wesentlichen Änderungen 
der Planungen. Die Zusammenfassung und die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen 
Stellungnahmen werden dieser Beschlussvorlage beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind 
durch die Gemeindevertretung zu beraten und zu entscheiden. Die Anregungen und 
Hinweise aus dem Stellungnahmeverfahren werden unter Berücksichtigung des 
Abwägungsgebotes behandelt. Dementsprechend sind die Planunterlagen zu ergänzen. 

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

Abwägungsvorschlag, tabellarische Zusammenstellung eingegangener Anregungen und 
Stellungnahmen

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Geltungsbereich der 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Testorf-Steinfort

 Testorf 

 Harmshagen 

 Schönhof 

 Rüting  

 Mühlen Eichsen  

BEGRÜNDUNG ZUR 1. ÄNDERUNG
DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

DER GEMEINDE
TESTORF-STEINFORT

ZUM SACHTHEMA WIND  

VORENTWURF

Übersicht M 1 : 45.000
Quelle: www.gaia-mv.de
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Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort für das 
Sachthema regenerative Energien - Wind 

Planungsstand: Vorentwurf 18. Oktober 2018  1 
 

 

B E G R Ü N D U N G  
 
 
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort für 
das Sachthema regenerative Energien - Wind  
 
 
Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat auf ihrer Sitzung am 22.09.2016 einen Beschluss 
zur Änderung des Flächennutzungsplanes zum maßgeblichen Thema der Regelung und 
Steuerung von Windenergieanlagen getroffen. Der vorhandene Flächennutzungsplan 
wird für das gesamte Gebiet der Gemeinde und insbesondere für das Sondergebiet für 
Windenergie in Testorf-Steinfort einer Prüfung unterzogen. Als Zielsetzung ist enthalten 
- Überprüfung der Flächen zur Errichtung von Windenergieanlagen,  
- Regelung zur Höhenlage der vier Windenergieanlagen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Die Gemeinde Testorf-Steinfort verfügt über einen Flächennutzungsplan für das 
gesamte Gemeindegebiet.  Innerhalb des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Testorf-Steinfort sind nach Vorgabe des regionalen Raumentwicklungsprogrammes 
Westmecklenburg auch Flächen für die Errichtung und Nutzung von 
Windenergieanlagen dargestellt.  
 
Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat diesen Beschluss am 13.07.2017 präzisiert. 
 
Anlass für eine erneute Beschlussfassung der Gemeinde Testorf-Steinfort war die 
Beschlussempfehlung des Regionalen Planungsverbandes auf seiner 56. 
Verbandsversammlung am 10.05.2017. 
 
Die Ergebnisse der Fortschreibung des RREP im laufenden Verfahren wurden 
dargestellt. Die Gemeinde Testorf-Steinfort überprüft ihre Ziele und präzisiert ihre 
Zielsetzung dahingehend: 
- In Anpassung an die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung plant die Gemeinde die Rücknahme des Sondergebietes für die 
Errichtung von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet. Die Gemeinde Testorf-
Steinfort reflektiert dabei auch und bezieht das in ihre Überlegung ein, dass eine 
raumordnerische Untersagung durch den Planungsverband bei der 
Landesplanungsbehörde für Entwicklungen zu Windenergie beantragt wurde. 
Ebenso macht die Gemeinde deutlich, dass sie von einer Wahrnehmung der 
Öffnungsklausel nicht Anspruch nehmen wird.  
 

Die Gemeinde hat den Antrag am 17.05.2017 über die Verwaltung an das Ministerium 
zur raumordnerischen Untersagung für vorliegende Anträge auf Errichtung von 
Windenergieanlagen im ehemaligen Windeignungsgebiet Harmshagen gestellt. 
Vorgaben und Ziele der Raumordnung und Landesplanung befinden sich in Aufstellung; 
rechtsverbindliche Pläne und Programme der Raumordnung und Landesplanung liegen 
derzeit nicht vor. Ebenso hat die Gemeinde am 17.05.2017 den Antrag zur Rückstellung 
eines Antrages zu vorliegenden Anträgen auf die Errichtung von Windenergieanlagen 
im ehemaligen Windeignungsgebiet Harmshagen gestellt.  
 
Unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse fasst die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Testorf-Steinfort den Beschluss zur Aufstellung der Änderung des 
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Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort für das 
Sachthema regenerative Energien - Wind 

Planungsstand: Vorentwurf 18. Oktober 2018  2 
 

Flächennutzungsplanes als Änderung des Beschlusses vom 22.09.2016. Die bisherigen 
Ziele werden zurückgenommen. Eine Überprüfung der Flächen zur Errichtung von 
Windenergieanlagen erfolgt nicht mehr. Eine Regelung zur Höhenlage von 
Windenergieanlagen erfolgt nicht mehr.  

 
Neues Ziel ist die Anpassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-
Steinfort an die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung und Landesplanung, 
die nach Abwägung bereits verfestigt und Arbeitsgrundlage des regionalen 
Planungsverbandes sind.  
 
Der Aufstellungsbeschluss vom 22.09.2016 wurde ersetzt bzw. ergänzt. Der 
Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusammenhang 
mit der Regelung von Windenergieanlagen wird gefasst. Die Gemeinde schafft die 
Voraussetzungen für die Anpassung an die zukünftig zu erwartenden Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung. 
 
Die Gemeinde Testorf-Steinfort fasste den Beschluss zur Aufstellung der Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Zusammenhang mit dem Sondergebiet Wind Harmshagen 
(Wegfall des Windeignungsgebietes Harmshagen im REEP – in Aufstellung). Der 
Beschluss wird als Ergänzung des Beschlusses vom 22.09.2016 der Gemeinde Testorf-
Steinfort gefasst. Der vorhandene Flächennutzungsplan für das Gebiet der Gemeinde 
Testorf-Steinfort wird insbesondere zum Thema Windenergie unter Beachtung der 
Beschlussempfehlungen des regionalen Planungsverbandes vom 10.05.2017 ergänzt. 

 
Die Ziele bestehen  
- in der Rücknahme des Sondergebietes Wind Harmshagen,  
- in der Festlegung, von der planerischen Öffnungsklausel keinen Gebrauch zu 

machen,  
- die Grundlagen aus gemeindlicher Sicht für die raumordnerische Untersagung 

darzulegen. 
 

Die planerische Vorbereitung der Teilfortschreibung des Kapitel 6.5 Energie, bestehend 
aus dem Textdokument und der Karte M 1:100.000 sowie dem dazu gehörigen Entwurf 
des Umweltberichtes wurde für den RREP weiter fortgeschrieben. Auf seiner Sitzung am 
22. August 2018 hat der Planungsverband den Sachverhalt weiter behandelt. Danach 
ist für das Gebiet der Gemeinde Testorf-Steinfort anstelle des ursprünglich dargestellten 
Eignungsgebietes für die Windenergieanlagen eine Standortfläche der planerischen 
Öffnungsklausel (Altgebiete gemäß RREP WM 2011) dargestellt. Die Gemeinde nimmt 
dies zum Anlass, die durch Beschluss bereits festgelegten Zielsetzungen zu präzisieren. 
In der Planzeichnung des Flächennutzungsplanes wird die bisher dargestellte Fläche für 
Windenergieanlagen zurückgenommen. Es werden anstelle des Sondergebietes für 
Windenergieanlagen Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Aus Sicht der Gemeinde 
ist die Rücknahme der Flächen vorgesehen und auf die planerische Öffnungsklausel für 
den beabsichtigten Programmsatz 10 wird verzichtet. Es ist nicht das Ziel der Gemeinde 
Windenergieanlagen auf der Standortfläche zu errichten oder zu erneuern, die bereits 
mit dem RREP Westmecklenburg 2011 als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen 
dargestellt war. 

 
Weiterhin ist es nicht Ziel der Gemeinde die Standortfläche durch Bauleitplanung zu 
sichern. Es ist das Ziel, die Fläche sowohl in der vorbereitenden als auch in der 
verbindlichen Bauleitplanung zurückzunehmen. Die Gemeinde ändert ihren 
Flächennutzungsplan entsprechend. Planungsziel ist die Rücknahme der 
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Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort für das 
Sachthema regenerative Energien - Wind 

Planungsstand: Vorentwurf 18. Oktober 2018  3 
 

Sonderbauflächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO für Windenergieanlagen. Diese 
werden ersetzt durch Flächen für die Landwirtschaft. 
 
Darüber hinaus wird die Rücknahme des Planungsrechts innerhalb der verbindlichen 
Bauleitplanung vorbereitet und mit den Genehmigungsbehörden des Landkreises 
Nordwestmecklenburg und des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf 
mögliche Auswirkungen durch die Rücknahme des verbindlichen Planungsrechts 
abgestimmt. Die Gemeinde geht davon aus, dass Entschädigungsansprüche unter 
Berücksichtigung der Anpassung der Ziele an die Raumordnung und Landesplanung 
gegenüber der Gemeinde Testorf-Steinfort nicht entstehen.    
 
Die Prüfung der Umweltbelange und deren Anforderungen werden mit der Beteiligung 
mit dem Vorentwurf abgestimmt. Die Anforderungen werden gemäß § 2a BauGB 
beachtet. Siehe hierzu die Anlage zur Begründung, in der auf die Anforderungen zu 
Umfang und Detaillierungsgrad der Prüfung der Umweltbelange durch Aufnahme der 
entsprechenden Gliederungspunkte im Teil 2 eingegangen wird.  
 
 
Beschluss über die Begründung 
 
Die Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-
Steinfort für das Sachthema regenerative Energien – Wind wurde am ……….. gebilligt. 
 
Testorf-Steinfort, den       (Siegel) 
 
 
Vitense 
Bürgermeister der Gemeinde Testorf-Steinfort 
 
 
Arbeitsvermerke 
 
Aufgestellt in Abstimmung mit der Gemeinde Testorf-Steinfort durch das: 

 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 03881 / 71 05 - 0 
Telefax 03881 / 71 05 - 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
 
 
Anlagen 
- Inhaltsverzeichnis für den Entwurf 
- Auszug aus dem RREP mit der Darstellung der Standortfläche der planerischen 

Öffnungsklausel (Altgebiete gemäß RREP Westmecklenburg 2011) Arbeitsstand 
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Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort für das 
Sachthema regenerative Energien – Wind 

Planungsstand: Vorentwurf 18. Oktober 2018 1 
 

 

 

B E G R Ü N D U N G  
 
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort für 
das Sachthema regenerative Energien – Wind 
 

INHALTSVERZEICHNIS        SEITE 

Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Allgemeines  

1.1 Anlass der Planung  
1.2 Wahl des Standortes  
1.3 Abgrenzung des Bereiches der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes  
1.4 Plangrundlage  
1.5 Bestandteile der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes  
1.6 Rechtsgrundlagen  

2. Übergeordnete Planungen  

2.1 Landesraumentwicklungsprogramm  
2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm  
2.3 Flächennutzungsplan  
2.4 Landschaftsplan  
2.5 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern  
2.6 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg  

3. Planungsrechtliche Ausgangssituation und Planungsziele  

3.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation  
3.2 Ziele und Zwecke der Planung  
3.3 Naturräumlicher Bestand  

4. Inhalt der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes  

4.1 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan  
4.2 Zukünftige Darstellung im Flächennutzungsplan  
4.3 Flächennachweis  

5. Verkehrliche Anbindung  

6. Ver- und Entsorgung  

6.1 Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung  
6.2 Oberflächenwasserbeseitigung  
6.3 Brandschutz/ Löschwasser  
6.4 Abfallentsorgung  

7. Altlasten  

8. Immissions- und Klimaschutz  
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Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort für das 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort 

 2 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Informationen zu den Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Informationen zu den beteiligten Fachdiensten des Landkreises werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Äußerungen und Hinweise werden nachfolgend behandelt. Die Beachtung erfolgt 

gemäß Behandlung der Stellungnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Zu 4. 

Das Planungsziel wird entsprechend der Zielsetzung der Gemeinde wiedergegeben. 

 

Zu 5. 

Der bisherige Verfahrensablauf und die Planungsziele werden in der Entwurfsphase 

erläutert. 

 

Zu 6. 

Die Bewertung wird zur Kenntnis genommen und entspricht dem Kenntnisstand der 

Gemeinde. Eine Ergänzung der Begründung erfolgt. 

 

Zu 7. 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen und ebenfalls in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die Ausführung der Gemeinde wird ergänzt. Insbesondere wird auch die Anforderung 

zum Erfordernis der Steuerung von Windenergieanlagen ergänzt. 

 

Zu 9. 

Die Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 10. 

Dieser Sachverhalt wird in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 11. 

Der Sachverhalt wird in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 12. 

Der Sachverhalt wird in der Begründung berücksichtigt. 

 

Zu 13. 

Der Sachverhalt der Öffnungsklausel und die Auswirkungen auf das Gemeindegebiet 

werden ergänzt. 

 

 

 

Zu 14. 

Unter Berücksichtigung dessen, dass keine Bindungswirkung besteht, hebt die Gemeinde 

das Eignungsgebiet auf/ führt das Verfahren fort. 

 

Zu 15. 

Die Gemeinde wird die Ausführungen ergänzen. Hierzu gehört insbesondere die 

Darstellung zu den vorhandenen Anlagen, die Ausführungen zum Bedarf zum Repowern 

und den BImSch-Anträgen, die vorliegen. Die Gemeinde begründet, warum sie nicht an 

der Aufrechterhaltung des „alten Windeignungsgebietes“ festhält. 

 

 

 

 

Zu 16. 

Die Gemeinde geht nicht davon aus, dass eine Privilegierung im gesamten 

Gemeindegebiet erfolgen kann. Sie bezieht sich auf die Vorgaben der Teilfortschreibung 

des RREP. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Ziele bereits soweit verfestigt sind, um 

auf Antragsverfahren entsprechend zu reagieren. Die Gemeinde geht davon aus, dass von 

einer Ausnahmeregelung im Sinne der Öffnungsklausel nicht auszugehen ist, weil von 

einer Aufhebung des Eignungsgebietes auszugehen ist. Die Begründung ist zu ergänzen. 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 17. 

Die Stellungnahme der Raumordnung wird gesondert behandelt. Siehe unter II.2 dieser 

Zusammenstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Naturschutzbehörde keine Bedenken, 

Anregungen oder Hinweise bestehen. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Die Rechtsgrundlagen gelten ohnehin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen.  

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass abfallrechtliche Belange nicht berührt sind. 

 

D 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bodenschutzrechtliche Belange nicht berührt sind. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen. Das StALU wurde beteiligt. Siehe die 

entsprechende Stellungnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Das Planungsziel und die vorgelegten Unterlagen werden entsprechend dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

TOP 7

22 von 67 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort 

 9 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Diese Ausführungen entsprechen den Zielsetzungen der Gemeinde. Die Gemeinde hat 

jedoch nicht die Absicht von der Öffnungsklausel Gebrauch zu machen. Unter 

Berücksichtigung der konkreten örtlichen Situation verfolgt die Gemeinde die 

Rücknahme des Eignungsgebietes für die Errichtung von Windenergieanlagen. Die 

Gemeinde macht sich hier zu Nutze, dass bereits derzeit absehbar ist, dass auch in 

Zukunft keine Ausweisung als Windeignungsgebiet auf dieser Fläche erfolgt. Die 

Gemeinde stellt klar, dass in Bezug auf die Entscheidung des OVG keine verbindlichen 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung vorliegen. Die Gemeinde bezieht sich bei 

ihrer Bewertung auf die in Aufstellung befindlichen Zielsetzungen zur Raumordnung und 

Landesplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wird zur 

Kenntnis genommen und in der Begründung berücksichtigt. 

 

Zu 5. 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde führt das Verfahren mit 

dem Entwurf fort. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen vorgetragen 

werden. 

 

 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Verfahren der Neuregelung läuft und 

Anregungen nicht vorgetragen werden. 

 

 

 

 

Zu 3.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange des Naturschutzes des StALU nicht 

berührt sind. Die Gemeinde beteiligt die sonstigen Behörden des Naturschutzes gesondert. 

Der Landkreis hat keine Anregungen oder Stellungnahmen vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 

berührt sind.  

 

Zu 3.3. 

Der Landkreis wurde beteiligt. Hinweise auf Altlasten wurden nicht vorgetragen. Die 

Begründung ist entsprechend zu ergänzen. 

 

Zu 3.4. 

Die gesetzliche Anforderung ist ohnehin zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4.1. 

Die immissionsrelevante Umgebung wird entsprechend dargestellt. 

 

Zu 4.2. 

Die Gemeinde nimmt diese Ausführungen zur Kenntnis. Auf den Bestand der 

vorhandenen Anlagen wird in der Begründung gesondert eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt sind und 

Belange des Energiewirtschaftsgesetzes ebenso nicht. Bergbauberechtigungen oder 

Anträge liegen nicht vor. Es werden keine Einwände oder Anregungen vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, auf welche Unterlagen eingegangen wird. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände entgegenstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen werden. Die 

Hinweise zum Leitungsbestand werden zu den Verfahrensunterlagen genommen.  

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine eigenen Vorhaben betroffen sind. 

 

Zu 4. 

Die Firma Ericsson GmbH wird in der Beteiligungsliste für die Behörden und TÖB 

aufgenommen. Eine Beteiligung erfolgt im Rahmen des Entwurf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Diese Ausführung wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Der Bearbeitungsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Das Planungsziel wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange des ZVG nicht berührt sind. 

 

Zu 4. 

Diese Anforderung entspricht den Anforderungen der Bauleitplanung und wird ohnehin 

beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Der Leitungsbestand wird zu den Verfahrensunterlagen genommen. Belange sind aus 

Sicht der Gemeinde nicht berührt. 

 

Zu 3. 

Dieser allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er berührt den Planungsablauf 

der Gemeinde nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

TOP 7

33 von 67 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Steinfort 

 20 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Diese Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie berührten die Belange der 

derzeit laufenden Bauleitplanung nicht. 

 

 

 

Zu 5. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie berühren die derzeit laufende 

Bauleitplanung der Gemeinde nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sie berühren die derzeit laufende 

Bauleitplanung der Gemeinde nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sie berühren die derzeit laufende 

Bauleitplanung der Gemeinde nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Versorgungsanlagen der Hanse Gas GmbH 

vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 2. 

Die aus Sicht der Gemeinde zu beteiligenden Behörden und TÖB werden beteiligt. Hierzu 

gehören auch die Ver- und Entsorger. Aus Sicht der Gemeinde ergeben sich grundsätzlich 

durch die Rücknahme der Baufläche keine Anforderungen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Planungen berührt sind. 

 

Zu 2. 

Der Gemeinde ist bekannt, dass Stellungnahmen nur für den angefragten Bereich gelten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht berührt sind; hinsichtlich GasLINE 

wird eine gesonderte Anfrage im Rahmen der Entwurfsphase erfolgen. Die Gemeinde 

geht jedoch davon aus, dass mit der Rücknahme keine Belange berührt sind. Diese 

berühren lediglich Baumaßnahmen und diese sind im Rahmen der Vorbereitung der 

Aufhebung nicht vorgesehen.  

 

Zu 2. 

Die Beteiligung erfolgt im nachfolgenden Verfahren, Beteiligungsverfahren mit dem 

Entwurf. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 4. 

Der Gemeinde ist bekannt, dass die Stellungnahme nur für den angefragten Bereich gilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Möglichkeit wird in Anspruch genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bezüglich der genannten 

Versorger vorgetragen werden. 

 

Zu 7. 

Die Anforderungen werden beachtet. 

 

Zu 8. 

Eine erneute Beteiligung erfolgt im Rahmen der Entwurfsphase. Derzeit wird davon 

ausgegangen, dass Belange nicht berührt sind; dies wird auf der Grundlage der 

Aufhebung des Flächennutzungsplanes begründet. 

 

Zu 9. 

Die Gemeinde hat diejenigen aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB 

beteiligt, die im Gemeindegebiet relevant sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgetragen werden. 

 

Zu 2. 

Gesetze sind ohnehin einzuhalten. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Rücknahme 

keine Auswirkungen auf die Belange des Wasser- und Bodenverbandes erfolgen. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Errichtung von baulichen 

Anlagen wird in diesem Fall nicht vorbereitet. 

 

Zu 5. 

Die Hinweise zur Vorflut werden zur Kenntnis genommen. Die Unterlagen werden zu den 

Verfahrensunterlagen gefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 6. 

Der Gemeinde Testorf-Steinfort sind die Anforderungen an Genehmigungsverfahren 

bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen 

werden. 

 

Zu 2. 

Die aus Sicht der Gemeinde zu beteiligenden Behörden und TÖB wurden beteiligt. Sofern 

aus Sicht der BBL M-V weitergehende Beteiligungen vorgesehen sind, sind diese durch 

den BBL M-V eigenständig vorzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Die relevanten Anlagen werden zur Kenntnis genommen. Ebenso der Grad der 

Berührtheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. Ergänzung 

der Begründung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der Gemeinde geht sie ins 

Leere, da das Eignungsgebiet aufgehoben wird. Der Bestand der vorhandenen 

Windenergieanlagen wird von der Gemeinde nicht berührt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange des DWD berührt werden. 

 

Zu 2. 

Einwände werden nicht vorgetragen. Dies wird durch die Gemeinde zur Kenntnis 

genommen. 

 

Zu 3. 

Gutachten sind aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. 

 

Zu 4. 

Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen vorgetragen werden. 

 

 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Belange der Bauleitplanung 

werden dadurch nicht berührt. Dies wird insbesondere auch dadurch begründet, dass 

bisherige Zielsetzungen ersatzlos aufgehoben werden auf der Ebene des 

Flächennutzungsplanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Verfahrensinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. 

 

Zu 2. 

Das Katasteramt wurde beteiligt. Eine Stellungnahme wurde nicht abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

Zu 3. 

Das Merkblatt wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine landesrelevanten Belange berührt sind. 

 

Zu 2. 

Der Landkreis hat keine Belange vorgetragen. 

 

Zu 3. 

Dieser allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Unter Berücksichtigung der 

Aufhebung ergeben sich aus Sicht der Gemeinde keine Anforderungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Gemeinde führt das Beteiligungsverfahren entsprechend Anforderungen des BauGB 

durch.  

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehr keine 

Hinweise bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Landgesellschaft in Bezug auf 

die Aufhebung bestehen. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Bearbeitungsinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort setzt sich nachfolgend mit den Belangen der Gemeinde 

Rüting auseinander. Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

Zu 1. 

Diese Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Diese Ausführung wird ohne gesonderte Bewertung zur Kenntnis genommen. Das RREP 

von 2011 wurde für unwirksam erklärt. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort vertritt hier die Auffassung, dass die Planungsziele des in 

Aufstellung befindlichen RREP bereits verfestigt sind. Die Gemeinde führt das Verfahren 

fort. Die Gemeinde Testorf-Steinfort macht von den Möglichkeiten ihrer Planungshoheit 

Gebrauch und geht auch aufgrund der Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und 

Landesplanung davon aus, dass die Zielsetzungen hinreichend verfestigt sind. 

 

Zu 4. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die laufende Bauleitplanung der 

Gemeinde Testorf-Steinfort ist davon nicht berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Geltungsbereich der 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Testorf-Steinfort

 Testorf 

 Harmshagen 

 Schönhof 

 Rüting  

 Mühlen Eichsen  

1. ÄNDERUNG DES
FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

DER GEMEINDE
TESTORF-STEINFORT

ZUM SACHTHEMA WIND  

VORENTWURF

Übersicht M 1 : 45.000
Quelle: www.gaia-mv.de
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ................................ . Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung am 
………….……… erfolgt. 

 
2. Die Gemeindevertretung hat am ………………… den Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange bestimmt. 

 
3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB ist vom ……………………bis zum 

……………………durch öffentliche Auslegung im Amt Grevesmühlen Land durchgeführt worden. Die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist durch Veröffentlichung in der Ostsee-
Zeitung am .…………..…. ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 
4. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
5. Die Behörden und  sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ……………. frühzeitig zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB  aufgefordert worden.  

 
6. Die Gemeindevertretung hat am ………………. den Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 

dazugehöriger Begründung und Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt.  
 
7.  Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung mit Umweltbericht und die bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom ………………... bis zum …………….. 
während der Dienststunden im Amt Grevesmühlen Land nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit 
ausgelegt werden und dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werden können  und  dass nicht fristgemäß abgegebene  Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt  bleiben  können, wenn die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist, durch Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung am …………..… ortsüblich bekanntgemacht worden. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden von der Auslegung 
unterrichtet. Der Inhalt der Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden wurden 
zusätzlich auf den Internetseiten der Verwaltungsgemeinschaft Stadt Grevesmühlen und Amt Grevesmühlen-Land 
unter https://www.grevesmuehlen.eu/politik/ öffentliche-auslegungen/ eingestellt. 

 
8. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 

Testorf-Steinfort, den.....................                                                                                 .................................. 
                                                                                               (Siegel)                                             Bürgermeister 
 
 
9. Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................  geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
10. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ……………..von der Gemeindevertretung beschlossen. 

Die Begründung mit Umweltbericht zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom ………………gebilligt. 

 
 

Testorf-Steinfort, den.....................                                                                                 .................................. 
                                                                                               (Siegel)                                             Bürgermeister 
 
 
11. Die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg hat die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 

Bescheid vom ………………Az.:……………………………………. mit Nebenbestimmungen und Hinweisen 
genehmigt. 

 
12. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom ........................ erfüllt, die 

Hinweise sind beachtet. Die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg hat die Erfüllung der Neben-
bestimmungen mit Bescheid vom ........................... Az.: .................................................... bestätigt. 

 
13. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt. 
 
 

Testorf-Steinfort, den.....................                                                                                 .................................. 
                                                                                               (Siegel)                                             Bürgermeister 
  

 
14.  Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Internetadresse und die 

Stelle, bei der der Plan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der 
Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch 
Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung am ……...................... ortsüblich bekanntgemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, einer Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf 
die Bestimmungen des § 5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg – Vorpommern (KV M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) hingewiesen worden.  
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mithin am ……………………. wirksam.  

 
 

Testorf-Steinfort, den.....................                                                                                 .................................. 
                                                                                               (Siegel)                                             Bürgermeister 
 

VERFAHRENSVERMERKE
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unterrichtet. Der Inhalt der Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden wurden 
zusätzlich auf den Internetseiten der Verwaltungsgemeinschaft Stadt Grevesmühlen und Amt Grevesmühlen-Land 

8. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

Testorf-Steinfort, den.....................                                                                                 .................................. 
                                                                                               (Siegel)                                             Bürgermeister 
 

9. Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................  geprüft. 

10. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ……………..von der Gemeindevertretung beschlossen. 
Die Begründung mit Umweltbericht zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Beschluss der 

Testorf-Steinfort, den.....................                                                                                 .................................. 
                                                                                               (Siegel)                                             Bürgermeister 
 
 
11. Die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg hat die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 

Bescheid vom ………………Az.:……………………………………. mit Nebenbestimmungen und Hinweisen 
genehmigt. 

 
12. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom ........................ erfüllt, die 

Hinweise sind beachtet. Die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg hat die Erfüllung der Neben-
bestimmungen mit Bescheid vom ........................... Az.: .................................................... bestätigt. 

 
13. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt. 
 
 

Testorf-Steinfort, den.....................                                                                                 .................................. 
                                                                                               (Siegel)                                             Bürgermeister 
  

 
14.  Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Internetadresse und die 

Stelle, bei der der Plan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der 
Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch 
Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung am ……...................... ortsüblich bekanntgemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, einer Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf 
die Bestimmungen des § 5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg – Vorpommern (KV M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) hingewiesen worden.  
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mithin am ……………………. wirksam.  

 
 

Testorf-Steinfort, den.....................                                                                                 .................................. 
                                                                                               (Siegel)                                             Bürgermeister 
 

 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).  
 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-

verordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 

 
-   Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011, verkündet als Artikel 

1 des Gesetzes über die Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. M-V. S. 777).       
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